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(1Ob34/61)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1961

Norm

AußStrG §14 Abs2 B4

JWG §29 Abs3

Rechtssatz

Keine Entscheidung im Kostenpunkte, wenn über den im Zuge eines Vormundschaftsverfahrens bzw

Fürsorgeerziehungsverfahrens vom Bezirksfürsorgeverband gestellten Antrag entschieden werden soll, daß die Kosten

des Aufenthaltes des Mündels im Krankenhaus zur Erstattung eines psychologischen Gutachtens vom Staate

rückzuersetzen seien.
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